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In eigener Sache

Die Würde behalten

Albert Eggli,
Präsident
Stiftungsrat
Pro
Senectute

Immer und immer wieder das

gleiche «Lied» in den Medien:
das «Lied» von den Alten, die

nur Kosten verursachen. Es ist

schwierig, es immer wieder zu
hören. Es tut weh. Es verletzt.
Es nimmt einem die Würde.
Das sind die gefühlsmässigen
Reaktionen. Und wenn man
sich die Sache genau über-
legt? Dann gibt es nur einen
Schluss: Die älteren Men-
sehen müssen sich nicht
schämen. Sie müssen sich
nicht verkriechen. Sie müs-
sen ihre Existenz nicht recht-
fertigen. Sie dürfen erhöbe-

nen Hauptes ihren Weg ge-
hen und ohne schlechtes Ge-

wissen ihr Leben geniessen.

Es gibt viele Gründe dafür.
Ich will vor allem einen nen-
nen. Diejenigen Menschen,
die heute im AHV-Alter sind,
haben zeitlebens AHV-Beiträ-

ge bezahlt. Und zwar nicht
einfach nur für sich selbst. Sie

haben mit ihren Beiträgen
auch der Generation ihrer El-

tern und ihrer Grosseltern zu
einer AHV-Rente verholfen
Ihren Eltern und Grosseltern,
die noch keine oder nur we-
nige Beiträge einbezahlt hat-
ten, weil sie zur Gründer-
generation gehörten und
nach notvollen Krisen- und
Kriegsjahren die Altersversi-
cherung erst schaffen muss-
ten. Die Generation, die heu-
te im AHV-Alter steht, ist zu-
dem die erste Generation, die

unabhängig ist von direkten,
finanziellen Leistungen in-
nerhalb der Familie. Sie hat
wirklich für ihre Altersfinan-
zen selber vorgesorgt und fällt
darum ihren Töchtern und
Söhnen nicht zur Last. Das

gilt es festzuhalten!

Unser Sortiment umfasst verschiedene
Efac Rollstühle und Rollatoren.
Verlangen Sie weitere Informationen und Unterlagen
von - - - —
H. Fröhlich AG, Zürichstrasse 148, 8700 Küsnacht
Telefon 01 910 16 22, Fax 01 910 63 44

Eigentlich sollte es ja nicht
notwendig sein, öffentlich
die eigenen Leistungen vor-
zurechnen. Aber wenn im-
mer wieder von den «gewalti-
gen Alterskosten» die Rede

ist, muss man die Dinge hie
und da richtig stellen. Und es

ist wichtig zu wissen, dass das

mit Überzeugung geschehen
kann. Die älteren Menschen
sollen selbstbewusst in unse-
rer Gesellschaft leben kön-
nen. Und sie haben allen
Grund, es zu tun.

Normalerweise erbringt
man seine Beiträge an die Ge-

meinschaft, ohne deswegen
auf die Pauke zu hauen. Aber
dann und wann darf man es

auch laut sagen: Die älteren
Menschen leisten viel. Zu al-
lererst innerhalb der Familie.
Sie sind da für die Generation
ihrer Kinder und selbstver-
ständlich auch da für die Ge-

neration ihrer Enkel. Sie hei-
fen aus in der Nachbarschaft:
mit einer Handreichung, mit
Aufmerksamkeit, mit einem
Gespräch leisten sie vielerlei
freiwillige Arbeit, die Frauen
noch immer mehr als die
Männer. Sie sind engagiert in
Vereinen, Parteien und Ge-

werkschaften. Sie tragen das

kulturelle Leben einer Ge-

meinde oder einer Stadt mit.
Und, und, und. Kurz, aber

ganz wichtig: Sie sind ein
wesentlicher Bestandteil des

guten sozialen Netzes, das es

in unserem Land nach wie
vor gibt. Ohne das Engage-
ment der älteren Menschen
würde viel fehlen. Sehr viel!

Widersprechen wir also

der These, die Alten seien
bloss eine finanzielle Last.

Widersprechen wir den ge-
dankenlosen Behauptungen
und gehen erhobenen Haup-
tes unseren Weg. Wir lassen

uns unsere Würde nicht neh-
men. Nein, das nicht!

Algert Pgsf/i, ait IVationairat,
PrasicZent Sti/tun^srat

Pro Senectute

Mitglieder-
Organisationen
Die Grauen Panther
Schwyz-Zentralschweiz
Die Grauen Panther Schwyz-
Zentralschweiz sind ein ge-
meinnütziger Verein, bei dem
natürliche und juristische
Personen Mitglied sein kön-
nen und alle Vereinsmitglie-
der ehrenamtlich arbeiten.
Ziel des Vereins ist die Be-

Währung einer guten Lebens-

qualität und eines menschen-

würdigen Lebensstandards
auch im Alter. Zur Erreichung
dieses Zieles hat sich der Ver-
ein die folgenden Schwer-

punkte gesetzt: Gesundheits-

Vorsorge und Krankheitsver-
hütung, Krankenkassenprä-
mien und Spitalkosten, AHV-
und Rentenfragen, Finanzen,
Steuern und Wohnen, aktive
Teilnahme an Wahlen und Ab-

Stimmungen, Erfahrungsaus-
tausch, Organisation von Frei-

zeit- und Geselligkeitsveran-
staltungen. An den beiden
Stämmen in Pfäffikon und
Schwyz werden zu den ver-
schiedensten Themen Veran-

staltungen durchgeführt. Der
Stamm in Pfäffikon ist immer
am letzten Freitag im Monat
(17 Uhr), im Restaurant

«Höfe», der Stamm in Schwyz
jeweils am 3. Montag im
Monat im Restaurant «Zum
letschte Batze». Zusätzlich
werden noch Senioren-Wan-

derungen und Senioren-Volks-
tänze angeboten. Bezeichnend
für die Offenheit der Organi-
sation ist, dass es keine Alters-

beschränkung nach oben oder

unten gibt und dass z.B. ein
Senior ist, wer einen Junior
hat oder haben könnte. Der

Jahresbeitrag beträgt Fr. 30-
(für Paare Fr. 40.-).

Marie-TZierese LarcZier

Medienkommission Vasos

Graue Paafüer Sc/nvyz-
ZenfraZsc/iweiz, Präsident

/okannes Meier, Seestr. 111,
8806 Bäck, Te/. 01 784 20 71
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SSRV

Schweizerischer Senioren- und Rentner-Verband

Forchstrasse 145, 8032 Zürich, Tel. 01/382 29 41, Fax 01 381 28 18
Redaktion: Dr. Max Ladner, In der Rehweid 3, 8118 Pfaffhausen,

Tel./Fax 01 825 32 00

Der SSRV nimmt Stellung
zur Finanzierung der AHV

Es ist unbestritten, dass die
AHV neue, zusätzliche Finan-
zierungsquellen benötigt. Ei-
nerseits ist es die demogra-
phische Entwicklung, ande-
rerseits die nicht erwartete
wirtschaftliche Situation, wel-
che unser wohl wichtigstes
Sozialwerk vor neue finanzi-
eile Probleme stellen. Ein neu-
es, den heutigen Umständen
angepasstes Finanzierungs-
system gehört neben einem
sozial ausgewogenen flexib-
len Rentenalter zu den beiden
Hauptzielen der 11. AHV-Re-
vision.

Heute wird die AHV im
wesentlichen durch Beiträge
der Versicherten, der Arbeit-
geber und der öffentlichen
Hand finanziert. Zur De-

ckung der Ausgaben des Bun-
des für die AHV standen 1997
1,5 Milliarden Franken aus

der fiskalischen Belastung des

Tabaks und des Alkohols zur
Verfügung. 2,9 Milliarden
Franken wurden mit allge-
meinen Steuermitteln ge-
deckt.

Die finanziellen Perspekti-
ven der AHV sind besorgnis-
erregend. Die interdeparte-
mentale Arbeitsgruppe «Fi-

nanzierungsperspektiven der

Sozialversicherungen» hat
1996 ermittelt, dass im Zeit-
räum 1998 bis 2010 die Aus-

gaben im Schnitt jährlich um
1,9%, die Einnahmen hin-
gegen lediglich um 1,4% zu-
nehmen werden. Im Jahre
2010 wird deshalb eine Fi-

nanzierungslücke von rund
4 Milliarden Franken (zu Prei-

sen von 1998) erwartet. Um
die Einnahmen und Ausga-
ben im Gleichgewicht zu hal-

ten, müsste der auf den Löh-
nen erhobene Beitragssatz für
die AHV im Jahr 2010 auf
10% erhöht werden; er wür-
de später weiter steigen.

Das geltende Finanzie-

rungssystem stösst bei der

Deckung des wachsenden Fi-

nanzbedarfs an Grenzen. Es

ist deshalb ein neues Finan-
zierungssystem einzuführen,
das sowohl die Arbeitsmarkt-
situation als auch die Lage des

Bundeshaushaltes berück-

sichtigt.
Die 10. AHV-Revision hat

die erkennbare gesellschafts-
und familienpolitische Ent-

Wicklung noch nicht in allen
Teilen nachvollzogen. Im
Vordergrund stand die voll-
ständige Gleichstellung der
Geschlechter im Bereich der
AHV. Ferner mussten die zu
erwartenden Veränderungen
der Arbeitswelt beachtet wer-
den. Die Anpassung der

Altersvorsorge an diese Ent-

Wicklung ist nun Aufgabe der
11. AHV-Revision sowie der
1. BVG-Revision. Die in der

Vorlage vorgesehene Vernet-

zung der 11. AHV-Revision
mit der 1. BVG-Revision ist
deshalb unerlässlich.

Der SSRV unterstützt die

vom Bundesrat formulierten
Hauptziele:
• Die Realisierung gesicher-
ter Finanzierungsgrundlagen
durch Massnahmen sowohl
auf der Ertrags- wie auch auf
der Aufwandseite.
• Die Einführung eines

finanziell tragbaren Renten-
alters.

Der SSRV ist auch der Mei-

nung, dass das Rentenniveau
auf keinen Fall gesenkt wer-

den darf. Hingegen vertritt er
die Auffassung, dass im Um-
feld der geplanten Bewirf-
Schaffung der Goldreserven
ein noch festzulegender An-
teil des Ertrages direkt dem
AHV/IV-Fonds zuzuweisen sei.

Bei dieser Goldreserve han-
delt es sich um ein Volks-

vermögen, zu dessen Auf-

nung die Rentnerinnen und
Rentner ihren Beitrag geleis-
tet haben. Mit der Erhöhung
der Mehrwertsteuer in zwei
Schritten ist der SSRV einver-
standen.

Der SSRV teilt die Meinung
des Bundesrates, dass der Bei-

tragssatz für Unselbstständig-
und Selbstständigerwerben-
de in Zukunft gleich hoch
sein soll. Im Einkommens-
bereich zwischen 7800 und
47 800 Franken ist jedoch im
Interesse der Förderung klei-
ner und mittlerer Unterneh-
men ein Entgegenkommen
durchaus vertretbar. Sobald
das Einkommen jedoch über
47 800 Franken jährlich liegt,
müsste der volle Beitragssatz
von 8,4 Einkommensprozen-
ten entrichtet werden.

Die Texte in der Ruhr//:

«Senioren-Organisafionen»
müssen n/cht m/t der

Meinung der fledafcf/'on

«Ze/'t/upe» übere/bst/mmen.

Aufgrund von verschiede-

nen Überlegungen ist der
SSRV auch der Meinung, dass

der gegenwärtige Freibetrag
von 1400 Franken im Monat
oder 16800 Franken im Jahr
beibehalten werden soll.

21. AHV- und
2. BVG-Revision

Möchten Sie mehr über die Steh

/im^nuhme beziehungsweise die

Vernehm/flsswn^en des Schwei-

zerischen Senioren- und Rent-
nerverbundes (SSRV) zu den bei-

den Revisionen wissen, senden

wir ihnen #erne hosten/os weite-

re Unter/u^en zu.

An/ra^en sind zu richten un:
Dr. Mux Ladner, Redaktion

SSRV-Bui/etin, in der Rehweid 3,

8218 R/ä//hausen,
Te/./Fax 01 825 32 00

Inkontinenz-
Produkte diskret
per Post

Verlangen Sie Gratis-Info bei

VEflS/WD

SPITEX Versand AG, Emil Frey-Strasse 137
4142 Münchenstein, Telefon 061 411 12 12

'
Senden Sie mir biro a>

über Inkontinenzprodukte
ir bitte gratis Informationen

1V7 4142 Münchenstein

SPITEX Versand AG. Emil Frey-^
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